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Hinweis:
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Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land NRW (MBl. NRW.) 
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Änderung der
Geschäftsordnung des Landtags 

Nordrhein-Westfalen

Vom 24. Januar 2024

Die Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-West-
falen vom 1. Juni 2022 (GV. NRW. 2023, S.  350ff.) wird 
wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 36 folgende Angabe eingefügt:

   „§ 36a Ordnungsgeld“.

 b)  In der Angabe zu § 79 werden die Wörter „(nicht 
belegt)“ durch das Wort „Verhältnismäßigkeits-
prüfung“ ersetzt.

2.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 b)  Die Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 und 4.

3.  § 35 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 wird die Angabe „1,5 Minuten“ durch 
die Angabe „60 Sekunden“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Je Tagesordnungspunkt sollen nicht mehr als 
zwei Kurzinterventionen pro Fraktion zulässig 
sein.“

4.  Nach § 36 wird folgender § 36a eingefügt:

 „§ 36a

 Ordnungsgeld

  Wegen einer nicht nur geringfügigen Verletzung der 
parlamentarischen Ordnung    oder der Würde des 
Parlaments kann der Präsident gegen ein Mitglied 
des Landtags, auch ohne dass ein Ordnungsruf ergan-
gen ist, ein Ordnungsgeld in Höhe von 1.000 Euro 
festsetzen. Im Wiederholungsfall erhöht sich das Ord-
nungsgeld auf 2.000 Euro. §  36 Absatz 3 Satz 2 gilt 
entsprechend.“

5.  § 38 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Gegen den Ordnungsruf, das Ordnungsgeld oder 
die Ausschließung von der Sitzung kann das betrof-
fene Mitglied des Landtags bis zum Beginn der 
nächsten Sitzung schriftlich Einspruch bei der Prä-
sidentin bzw. dem Präsidenten einlegen.“

6.  § 55 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Mitglieder des Landtags, die dem Ausschuss 
nicht angehören, können ferner als Zuhörerin 
bzw. Zuhörer teilnehmen. Der Ausschuss kann 
beschließen, dass sie ausnahmsweise auch mitbe-
raten dürfen.“

 b)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Bei vertraulichen Sitzungen entscheidet der 
Ausschuss über die Teilnahme. Hierbei ist einem 
stellvertretenden Mitglied je Fraktion und 
Gruppe die Teilnahme an der vertraulichen Bera-
tung zu gestatten, ohne dass es ein ordentliches 
Mitglied im Verhinderungsfall vertritt.“

7.  § 61 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Die Mitglieder der Kommission werden im Ein-
vernehmen der Fraktionen benannt und von der Prä-
sidentin bzw. dem Präsidenten berufen. Kann ein 
Einvernehmen nicht hergestellt werden, so benennen 
die Fraktionen die Mitglieder im Verhältnis ihrer 
Stärke, mindestens jedoch jede Fraktion ein Mit-
glied. Die Mitgliederzahl der Kommission soll 13 
nicht übersteigen. Jede Fraktion kann jedoch eine 
Sachverständige bzw. einen Sachverständigen als 
weiteres externes, nicht stimmberechtigtes Mitglied 
benennen; §  50 Absatz  3 gilt entsprechend. Die ex-
ternen Mitglieder dürfen nicht in einem Beschäfti-

gungsverhältnis zu einer Fraktion oder Gruppe im 
Landtag oder zu einem Mitglied des Landtags ste-
hen. Gruppen sind wie Fraktionen zu behandeln, so-
weit ihnen bei der gegebenen Kommissionsgröße 
nach § 13 ein Mitglied zusteht.“

8.  In § 71 Absatz 2 werden die Wörter „das Präsidium“ 
durch die Wörter „der Ältestenrat“ ersetzt.

9.  § 79 wird wie folgt gefasst:

  „§ 79

  Verhältnismäßigkeitsprüfung

  (1) Enthält ein Gesetzentwurf oder ein Änderungs-
antrag zu einem Gesetzentwurf berufsreglementie-
rende Regelungen im Sinne der Richtlinie (EU) 
2018/958 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 28. Juni 2018 soll diesem bei der Einbrin-
gung bzw. der Antragstellung eine Verhältnismäßig-
keitsprüfung nach § 3 des Verhältnismäßigkeitsprü-
fungsgesetzes beigefügt werden. Ist keine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung beigefügt, so ist die 
Prüfung bis zum Abschluss des Gesetzgebungsver-
fahrens nachzureichen. 

  (2) Verantwortlich für die Nachreichung sind die je-
weiligen Initianten. Bei Gesetzentwürfen, die der 
Präsidentin bzw. dem Präsidenten des Landtags im 
Rahmen eines Antrags auf Behandlung einer Volks-
initiative nach Artikel  67 der Landesverfassung 
übermittelt oder dem Landtag auf Grundlage eines 
Volksbegehrens nach Artikel  68 der Landesverfas-
sung unterbreitet werden, obliegt die Nachreichung 
den Initiatoren der Volksinitiative oder des Volksbe-
gehrens.“

10.  Die Anlage 2 zur Geschäftsordnung wird wie folgt 
geändert:

 a)  § 5 wird wie folgt geändert:

  aa)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

    „(2) Die vom Landtag im Rahmen eines An-
tragsverfahrens gefassten Beschlüsse werden 
nach Abschluss der Beratungen in einer ge-
sonderten „Beschlussdrucksache“ zusam-
mengestellt. Diese enthält den beschlossenen 
Wortlaut des Antrags. Der beschlossene 
Wortlaut eines Gesetzes wird nach Abschluss 
der Beratungen als „Vorabdruck“ verteilt.  
„Beschlussdrucksachen“ und „Vorabdrucke“ 
sind öffentlich.“

  bb)  In Absatz  7 wird das Wort „einzustufen“ 
durch die Wörter „zu verteilen“ ersetzt.

  cc)  In Absatz  8 wird das Wort „einzustufen“ 
durch die Wörter „zu verteilen“ ersetzt.

  dd)  In Absatz  9 wird das Wort „einzustufen“ 
durch die Wörter „zu verteilen“ ersetzt.

 b)  § 7 wird wie folgt gefasst:

   „§ 7

   Vertraulichkeit von Parlamentsmaterialien

   (1) Unabhängig von den nach §  5 als „vertrau-
lich“ zu kennzeichnenden Parlamentspapieren 
kann die Präsidentin bzw. der Präsident des 
Landtags auf Antrag der Einbringerin bzw. des 
Einbringers Beratungsunterlagen für „vertrau-
lich“ erklären. 

   (2) Als „vertraulich“ gekennzeichnete Doku-
mente sind durchlaufend zu nummerieren, na-
mentlich auszuzeichnen und gegen Quittung aus-
zuhändigen.

   (3) Als „vertraulich“ gekennzeichnete Doku-
mente werden an die ordentlichen Mitglieder des 
Ausschusses sowie deren Sitzungsvertreterinnen 
bzw. Sitzungsvertreter auf Anforderung, ferner 
an die Fraktionsvorsitzenden, die Gruppenvorsit-
zenden, die Ministerpräsidentin bzw. den Minis-
terpräsidenten und die beteiligten Ministerinnen 
und Minister verteilt. Die Präsidentin bzw. der 
Präsident des Landesrechnungshofes erhält auf 
Anforderung eine Ausfertigung.
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   (4) Über die Verteilung von als „vertraulich“ ge-
kennzeichneten Dokumenten über den in Ab-
satz  3 festgesetzten Verteilerkreis hinaus ent-
scheidet die Präsidentin bzw. der Präsident nach 
Anhörung des zuständigen Ausschusses. Diese 
Entscheidung erlischt spätestens mit Ablauf der 
Wahlperiode.

   (5) Die Einsichtnahme in als vertraulich gekenn-
zeichnete Dokumente kann über den in Absatz 3 
bestimmten Personenkreis hinaus

  1.  nur mit schriftlicher Zustimmung der Einbrin-
gerin bzw. des Einbringers sowie 

  2.  nur mit schriftlicher Zustimmung der bzw. des 
Ausschussvorsitzenden

   erfolgen.

   (6) Die Vertraulichkeit von Ausschussprotokollen 
endet durch Aufhebungsbeschluss. Bei Bera-
tungsunterlagen entsprechend Absatz  1 darf die 
Vertraulichkeit nur mit Zustimmung der Ein-
bringerin bzw. des Einbringers aufgehoben wer-
den. Das gleiche gilt für Ausschussprotokolle, die 
vertrauliche Mitteilungen von Mitgliedern der 
Landesregierung oder deren Beauftragten enthal-
ten.

   (7) Soweit kein Aufhebungsbeschluss im Sinne 
von Absatz  6 ergangen ist, kann die Präsidentin 
bzw. der Präsident nach Ablauf der Wahlperiode 
unter Berücksichtigung der Interessen der Ein-
bringerin oder des Einbringers über die Aufhe-
bung der Vertraulichkeit entscheiden.

   (8) Nach Beendigung der Vertraulichkeit erfolgt 
die weitere Behandlung der Dokumente gemäß 
§ 14 Absatz 2 und 6.“

 c)  § 9 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Über die Beratungen der parlamentarischen 
Untersuchungsausschüsse werden entsprechend 
§ 12 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über die Einset-
zung und das Verfahren von Untersuchungsaus-
schüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen (im 
folgenden Untersuchungsausschussgesetz ge-
nannt) Sitzungsniederschriften angefertigt. Sie 
erscheinen als „Untersuchungsausschussproto-
koll“ und sind als „öffentlich“, „nicht öffentlich“, 
„vertraulich“ oder „geheim“ entsprechend § 9 des 
Untersuchungsausschussgesetzes zu kennzeich-
nen.“

 d)  § 10 wird wie folgt geändert:

  aa)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

    „(1) Das Archiv ist berechtigt, personenbezo-
gene Daten der Mitglieder des Landtags zu 
erheben und zu verarbeiten, soweit dies zur 
rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben erfor-
derlich ist.“

  bb)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 e)  § 12 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Absatz  1 werden nach dem Wort „Be-
stände“ die Wörter „im Sinne von §  2 Ab-
satz 1“ eingefügt.

  bb)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ein-
gefügt:

    „(4) Die Nutzung von Archivgut kann an 
Aufl agen gebunden werden. § 7 des Archivge-
setzes Nordrhein-Westfalen fi ndet entspre-
chende Anwendung.“

  cc)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

 f)  § 13 wird wie folgt gefasst:

   „§ 13

   Versendung und Ausleihe von Archivgut

   (1) Archivalien werden grundsätzlich nicht ver-
sandt. Die Versendung erfolgt nur in Ausnahme-
fällen, wenn der Benutzungszweck nicht durch 
Reproduktion erreicht werden kann und die Be-
nutzung in einem hauptamtlich verwalteten Ar-

chiv in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt. 
Archivgut, das gemäß §  7 des Archivgesetzes 
Nordrhein-Westfalen Schutzfristen unterliegt, 
wird nicht versandt.

   (2) Archivalien werden grundsätzlich nicht aus-
geliehen. Eine Ausleihe kann ausnahmsweise zu 
Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere 
für Ausstellungen, erfolgen.

   (3) Für Nutzungen nach Absatz 1 oder 2 können 
zur Sicherung des Archivguts Aufl agen erteilt 
werden. Archivgut ist vor Verlust, Beschädigung 
und Vernichtung zu schützen.“

 g)  § 14 wird wie folgt gefasst:

   „ § 14

   Einsichtnahme in Parlamentsmaterialien 
und Archivgut

   (1) In alle öffentlichen und als öffentlich gekenn-
zeichneten Dokumente kann jede Person Einsicht 
nehmen.  

   (2) In als nicht öffentlich gekennzeichnete Doku-
mente können nur

  1.  die Mitglieder des Landtags, die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten, 
Fraktionen und Gruppen sowie die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwal-
tung

  2.  die Landesregierung bzw. Ministerien und de-
ren Beauftragte sowie

  3.  die Präsidentin bzw. der Präsident des Lan-
desrechnungshofes und deren Beauftragte

   jederzeit Einsicht nehmen.

   (3) In als nicht öffentlich gekennzeichnete Doku-
mente können externe Benutzerinnen und Benut-
zer sowie Behörden erst nach Abschluss der par-
lamentarischen Beratung Einsicht nehmen. Über 
die Einsichtnahme entscheidet die bzw. der Vor-
sitzende des zuständigen Ausschusses. Nach Ab-
lauf der Wahlperiode kann die Präsidentin bzw. 
der Präsident des Landtags unter den Vorausset-
zungen des § 12 Absatz 2 bis 4 Einsichtnahme in 
nicht öffentliches Archivgut gewähren.

   (4) In als vertraulich gekennzeichnete Doku-
mente kann gemäß den Bestimmungen des §  7 
Einsicht genommen werden.

   (5) Die Einsichtnahme in Materialien, die zur 
Verschlusssache erklärt sind, richtet sich nach 
der „Verschlusssachenordnung des Landtags 
Nordrhein-Westfalen“.

   (6) Die Einsichtnahme in personenbezogenes Ar-
chivgut richtet sich nach den einschlägigen ge-
setzlichen Bestimmungen.

   (7) Archivgut ist von der Benutzung ausgenom-
men, wenn gesetzliche Bestimmungen, Sperrver-
merke oder berechtigte Interessen Dritter dem 
entgegenstehen.

   (8) Über Ausnahmen von den Bestimmungen der 
Archiv- und Benutzungsordnung entscheidet die 
Präsidentin bzw. der Präsident des Landtags.“

11.  In Anlage 3 zur Geschäftsordnung wird nach den 
Wörtern „nicht zulässig.“ folgender Satz angefügt:

  „Unzulässig sind auch Aufträge zur Durchführung 
einer Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 3 des Ver-
hältnismäßigkeitsprüfungsgesetzes.“

– GV. NRW. 2024 S. 88
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Verordnung zur Änderung der Verordnungen 
über die Ausbildung und Prüfung in der 
 Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des 

Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 22. Januar 2024

Artikel 1
Änderung der Verordnung über die Ausbildung und 
 Prüfung für die Ämtergruppe des zweiten Einstiegs-

amtes der Laufbahngruppe 1 in der Staatlichen
Arbeitsschutzverwaltung des Landes 

 Nordrhein-Westfalen

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 des Landesbeamten-
gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) 
verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Ministerium des In-
nern und dem Ministerium der Finanzen: 

In § 10 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung über die Ausbil-
dung und Prüfung für die Ämtergruppe des zweiten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 1 in der Staatlichen 
Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfa-
len vom 21. April 2011 (GV. NRW. S.  231), die zuletzt 
durch Verordnung vom 28. März 2022 (GV. NRW. S. 465) 
geändert worden ist, werden die Wörter „Ämtergruppe 
der Laufbahngruppe 2 der Staatlichen Arbeitsschutzver-
waltung“ durch die Wörter „Arbeitsschutzdezernate der 
Bezirksregierungen“ ersetzt.

Artikel 2
Änderung der Verordnung über die Ausbildung und 

 Prüfung für die Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2 in der Staatlichen Arbeitsschutz-

verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 des Landesbeamten-
gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) 
verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Ministerium des In-
nern und dem Ministerium der Finanzen: 

In § 10 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung über die Ausbil-
dung und Prüfung für die Ämtergruppe des ersten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 2 in der Staatlichen 
Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-West-
falen vom 21. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 953), die zu-
letzt durch Artikel 91 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 
(GV. NRW. S. 122), geändert worden ist, werden die Wör-
ter „Ämtergruppe der Laufbahn der Laufbahngruppe 2 
der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung“ durch die 
Wörter „Arbeitsschutzdezernate der Bezirksregierung“ 
ersetzt.

Artikel 3
Änderung der Verordnung über die Ausbildung und 

 Prüfung für die Ämtergruppe der Laufbahn der Lauf-
bahngruppe 2, ab dem zweiten Einstiegsamt, in der 
Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des Landes 

 Nordrhein-Westfalen

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 des Landesbeamten-
gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) 
verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Ministerium des In-
nern und dem Ministerium der Finanzen: 

§  10 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung 
für die Ämtergruppe der Laufbahn der Laufbahngruppe 
2, ab dem zweiten Einstiegsamt, in der Staatlichen Ar-
beitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfal en 
vom 14. Oktober 2010 (GV. NRW. S.  535), die zuletzt 
durch Artikel 92 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. 
NRW. S. 122) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 10

  Verantwortliche Personen in der Ausbildung“.

2.  In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „geeignete“ 
die Wörter „Beamtinnen und“ eingefügt und die Wör-

ter „Ämtergruppe der Laufbahngruppe der Staatli-
chen Arbeitsschutzverwaltung“ durch die Wörter „Ar-
beitsschutzdezernate der Bezirksregierungen“ ersetzt.

Artikel 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 22.1.2024

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2024 S. 90

 221

Verordnung zur Änderung 
der Hochschul-Digitalverordnung

Vom 13. Februar 2024

Auf Grund des § 3 Absatz 3 Satz 3 und Satz 4, insoweit 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales, § 13 Absatz 1 Satz 4 und 5 sowie 
§ 54 Absatz 3 Satz 4 und 5 des Hochschulgesetzes vom 
16. September 2014 (GV. NRW. S. 547),  das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GV. NRW. 
S.  1278) geändert worden ist, sowie des §  14 Absatz  1 
Satz 4 und 5, § 46 Absatz 2 Satz 4 und 5 und § 50 Ab-
satz 2a Satz 3 des Kunsthochschulgesetzes vom 13. März 
2008 (GV. NRW. S. 195),  das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25. November 2021 (GV. NRW. S.  1210a) 
geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Kul-
tur und Wissenschaft:

Artikel 1

Die Hochschul-Digitalverordnung vom 30. Oktober 2020 
(GV. NRW. S. 1056), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 8. September 2023 (GV. NRW. S. 1116) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 wird die Angabe „an 
Eides Statt“ gestrichen. 

2.  § 31 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz  1 Satz  1 wird die Angabe „Sommer-
semester 2024“ durch die Angabe „Wintersemester 
2024/2025“ ersetzt. 

 b)  In Absatz 2 Satz 1 und 6 wird jeweils die Angabe 
„29. Februar 2024“ durch die Angabe „31. August 
2024“ und die Angabe „31. März 2024“ durch die 
Angabe „30. September 2024“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 13. Februar 2024

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  B r a n d e s

– GV. NRW. 2024 S. 90
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Fünfte Verordnung zur Änderung 
der eAkten-Einführungszeitpunktverordnung 

Straf- und Bußgeldverfahren

Vom 15. Februar 2024

Auf Grund des § 32 Absatz 2 der Strafprozeßordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl.  I S.  1074, 1319), der durch Artikel  1 Nummer  2 
des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) eingefügt 
worden ist, sowie auf Grund des § 110a Absatz 2 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
der durch Artikel 8 Nummer 13 des Gesetzes vom 5. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2208) neu gefasst worden ist, jeweils in 
Verbindung mit §  1 der Verordnung über die Ermächti-
gung des Ministeriums der Justiz zum Erlass von Rechts-
verordnungen zur elektronischen Aktenführung in Ord-
nungswidrigkeitsverfahren, Strafverfahren und Straf-
vollzugsverfahren vom 10. März 2020 (GV. NRW. S. 182) 
verordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

In der eAkten-Einführungszeitpunktverordnung Straf- 
und Bußgeldverfahren vom 3. Juli 2023 (GV. NRW. 
S. 486), die zuletzt durch Verordnung vom 11. Dezember 
2023 (GV. NRW. S. 1383) geändert worden ist, erhält die 
Anlage die aus dem Anhang zu dieser Verordnung er-
sichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. März 2024 in Kraft. 

Düsseldorf, den 15. Februar 2024

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h
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Anlage

Gericht/Staatsanwaltschaft
Staatsanwaltschaft Aachen
Staatsanwaltschaft Arnsberg
Staatsanwaltschaft Bielefeld
Staatsanwaltschaft Bochum
Staatsanwaltschaft Bonn
Staatsanwaltschaft Detmold
Staatsanwaltschaft Dortmund
Staatsanwaltschaft Duisburg
Staatsanwaltschaft Düsseldorf
Staatsanwaltschaft Essen
Staatsanwaltschaft Hagen
Staatsanwaltschaft Kleve
Staatsanwaltschaft Köln
Staatsanwaltschaft Krefeld
Staatsanwaltschaft Mönchengladbach
Staatsanwaltschaft Münster
Staatsanwaltschaft Paderborn
Staatsanwaltschaft Siegen
Staatsanwaltschaft Wuppertal
Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf
Generalstaatsanwaltschaft Hamm
Generalstaatsanwaltschaft Köln
Amtsgericht Aachen
Amtsgericht Arnsberg
Amtsgericht Bad Berleburg
Amtsgericht Bergisch Gladbach
Amtsgericht Bielefeld
Amtsgericht Bonn
Amtsgericht Brilon
Amtsgericht Brühl
Amtsgericht Detmold
Amtsgericht Dinslaken
Amtsgericht Dorsten
Amtsgericht Duisburg
Amtsgericht Duisburg-Hamborn
Amtsgericht Duisburg-Ruhrort
Amtsgericht Düren
Amtsgericht Düsseldorf
Amtsgericht Eschweiler
Amtsgericht Essen
Amtsgericht Erkelenz
Amtsgericht Euskirchen
Amtsgericht Geldern
Amtsgericht Gelsenkirchen
Amtsgericht Gladbeck
Amtsgericht Grevenbroich
Amtsgericht Gummersbach
Amtsgericht Hamm
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Amtsgericht Höxter
Amtsgericht Iserlohn
Amtsgericht Kamen
Amtsgericht Kerpen
Amtsgericht Kleve
Amtsgericht Königswinter
Amtsgericht Krefeld
Amtsgericht Langenfeld
Amtsgericht Lemgo
Amtsgericht Lennestadt
Amtsgericht Leverkusen
Amtsgericht Lippstadt
Amtsgericht Lüdenscheid
Amtsgericht Lünen
Amtsgericht Menden
Amtsgericht Meschede
Amtsgericht Mettmann
Amtsgericht Moers
Amtsgericht Monschau
Amtsgericht Mönchengladbach
Amtsgericht Mönchengladbach-
Rheydt
Amtsgericht Mülheim an der Ruhr
Amtsgericht Münster
Amtsgericht Nettetal
Amtsgericht Neuss
Amtsgericht Oberhausen
Amtsgericht Olpe
Amtsgericht Ratingen
Amtsgericht Remscheid
Amtsgericht Rheinbach
Amtsgericht Rheinberg
Amtsgericht Siegburg
Amtsgericht Siegen
Amtsgericht Soest
Amtsgericht Solingen
Amtsgericht Unna
Amtsgericht Velbert
Amtsgericht Viersen
Amtsgericht Waldbröl
Amtsgericht Warburg
Amtsgericht Warstein
Amtsgericht Wesel
Amtsgericht Wipperfürth
Amtsgericht Wuppertal
Landgericht Aachen
Landgericht Bonn
Landgericht Duisburg
Landgericht Düsseldorf
Landgericht Kleve
Landgericht Krefeld
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Landgericht Mönchengladbach
Landgericht Wuppertal
Oberlandesgericht Düsseldorf
Oberlandesgericht Köln

– GV. NRW. 2024 S. 91
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7123

Prüfungsordnung 
für die Durchführung von Abschluss- und 
 Zwischenprüfungen im Ausbildungsberuf 

„Straßenwärter/Straßenwärterin“ 
(Straßenwärterprüfungsordnung – StrWPrO)

Vom 6. Februar 2024

Auf Grund des § 47 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 79 Absatz 4 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl.  I S.  920) 
und § 6 Ab satz 1 Nummer 5 der Verordnung über die Zu-
ständigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
und die Angelegenheiten der Berufsbildung im Rahmen 
der Handwerksordnung (HwO) sowie die Zuständigkei-
ten nach dem Berufsqualifi kationsfeststellungsgesetz 
(BQFG) vom 5. September 2006 (GV. NRW. S.  446), die 
zuletzt durch Verordnung vom 6. November 2018 (GV. 
NRW. S.  588) geändert worden ist, wird auf Beschluss 
des Berufsbildungsausschusses beim Landesbetrieb 
Straßenbau Nordrhein-Westfalen und mit Genehmigung 
des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen die folgende Prüfungs-
ordnung für die Durchführung von Abschluss- und Zwi-
schenprüfungen im Ausbildungsberuf „Straßenwärter/
Straßenwärterin“ für das Land Nordrhein-Westfalen er-
lassen:

Inhaltsübersicht

Teil 1
Prüfungsausschüsse

§ 1  Errichtung

§ 2  Zusammensetzung und Berufung

§ 3  Ausgeschlossene Personen und Besorgnis der 
 Befangenheit

§ 4  Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

§ 5  Geschäftsführung

§ 6  Verschwiegenheit

Teil 2
Vorbereitung der Prüfung

§ 7  Prüfungstermine

§ 8  Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprü-
fung

§ 9  Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

§ 10  Anmeldung zur Prüfung

§ 11  Entscheidung über die Zulassung

Teil 3
Durchführung der Prüfung

§ 12  Prüfungsgegenstand

§ 13  Gliederung der Prüfung

§ 14  Prüfungsaufgaben

§ 15  Nichtöffentlichkeit

§ 16  Leitung und Aufsicht

§ 17  Ausweispfl icht und Belehrung

§ 18  Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

§ 19  Rücktritt, Nichtteilnahme

Teil 4
Bewertung, Feststellung und Beurkundung 

des Prüfungsergebnisses

§ 20  Bewertung

§ 21  Feststellung des Prüfungsergebnisses

§ 22  Prüfungszeugnis

§ 23  Nicht bestandene Prüfung

Teil 5
Wiederholungsprüfung

§ 24  Wiederholungsprüfung

Teil 6
Zwischenprüfung

§ 25  Zweck und Zeitpunkt

§ 26  Inhalt und Umfang

§ 27  Durchführung

§ 28  Niederschrift

§ 29  Prüfungsbescheinigung

Teil 7
Schlussbestimmungen

§ 30  Berücksichtigung besonderer Belange

§ 31  Rechtsbehelfsbelehrung

§ 32  Prüfungsunterlagen

§ 33  Gebühren

§ 34  Geschäftsordnung des Berufsbildungsausschusses

§ 35  Koordinierender Prüfungsausschuss, Unteraus-
schüsse

§ 36  Umschulung

§ 37  Genehmigung, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Teil 1
Prüfungsausschüsse

§ 1 
Errichtung

(1) Für die Abnahme der Abschluss- und Zwischenprü-
fungen errichtet die zuständige Stelle einen Prüfungs-
ausschuss (§ 39 Absatz 1 Satz 1 des Berufsbildungsgeset-
zes vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920) in der jeweils gel-
tenden Fassung).

(2) Bei Bedarf können mehrere Prüfungsausschüsse er-
richtet werden. Dies gilt insbesondere bei einer großen 
Anzahl von Prüfungsbewerbern und Prüfungsbewerbe-
rinnen oder bei besonderen Anforderungen an die Prü-
fung gemäß der Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin vom 11. Juli 
2002 (BGBl. I S. 2604) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Werden mehrere Prüfungsausschüsse gebildet, so ha-
ben sich diese in Hinblick auf einheitliche Prüfungen 
abzustimmen. Hierzu haben sie einen koordinierenden 
Prüfungsausschuss – im Folgenden „Koordinierungsaus-
schuss“ genannt – zu bilden, der Inhalt und Ablauf der 
Prüfungen festlegt sowie ausschussübergreifende Ent-
scheidungen trifft.

(4) Der Koordinierungsausschuss setzt sich aus Mitglie-
dern der Prüfungsausschüsse zusammen, wobei jeder 
Prüfungsausschuss mit der gleichen Anzahl an Mitglie-
dern vertreten sein soll. Er besteht mindestens aus einem 
Mitglied der Arbeitgebergruppe, einem Mitglied der Ar-
beitnehmergruppe sowie einer Lehrkraft einer berufsbil-
denden Schule. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, an-
dere Prüfungsausschussmitglieder und stellvertretende 
Prüfungsausschussmitglieder als Berater oder Beraterin-
nen hinzuzuziehen.

§ 2 
Zusammensetzung und Berufung

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens fünf 
Mitgliedern. Diese haben Stellvertreter oder Stellvertre-
terinnen. Die Mitglieder und deren stellvertretende Mit-
glieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und 
für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein 
(§ 40 Absatz 1 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes).

Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens:

1.  zwei Beauftragten der Arbeitgeber,

2.  zwei Beauftragten der Arbeitnehmer und
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3.  einer Lehrkraft einer berufsbildenden Schule.

(2) Bei Bedarf können weitere Mitglieder oder stellver-
tretende Mitglieder – auch eines anderen Prüfungsaus-
schusses im Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Straßen-
wärterin“ – als stimmberechtigte Prüfer und Prüferinnen 
hinzugezogen werden. Mindestens zwei Drittel der Ge-
samtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer sein (§ 40 Absatz 2 Satz 2 
des Berufsbildungsgesetzes).

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
werden von der zuständigen Stelle längstens für fünf 
Jahre berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 1 des Berufsbildungs-
gesetzes).

(4) Die Beauftragten der Arbeitgeber und deren stellver-
tretende Mitglieder werden auf Vorschlag der im Gebiet 
des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
als zuständiger Stelle für den Ausbildungsberuf „Stra-
ßenwärter/Straßenwärterin“ bestehenden Ausbildungs-
stellen des öffentlichen Dienstes sowie der gewerblichen 
Wirtschaft oder deren Vereinigungen berufen.

(5) Die Beauftragten der Arbeitnehmer und deren stell-
vertretende Mitglieder werden auf Vorschlag der im Ge-
biet des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfa-
len als zuständiger Stelle für den Ausbildungsberuf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“ bestehenden Gewerk-
schaften und selbständigen Vereinigungen von Arbeit-
nehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zweckset-
zung berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 2 des Berufsbildungs-
gesetzes).

(6) Die Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen werden 
im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder 
der von ihr bestimmten Stelle berufen (§  40 Absatz  3 
Satz 3 des Berufsbildungsgesetzes).

(7) Werden Mitglieder und deren stellvertretende Mit-
glieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb 
einer von der zuständigen Stelle gesetzten angemessenen 
Frist vorgeschlagen, so beruft die zuständige Stelle inso-
weit nach pfl ichtgemäßem Ermessen (§  40 Absatz  3 
Satz 4 des Berufsbildungsgesetzes).

(8) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der 
Prüfungsausschüsse können nach Anhören der an ihrer 
Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen 
werden (§  40 Absatz  3 Satz  5 des Berufsbildungsgeset-
zes).

(9) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. 
Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit 
eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt 
wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren 
Höhe von der zuständigen Stelle mit Genehmigung der 
obersten Landesbehörde festgesetzt wird (§ 40 Absatz 4 
des Berufsbildungsgesetzes).

(10) Von Absatz  2 Satz  2 darf nur abgewichen werden, 
wenn anderenfalls die erforderliche Zahl von Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden 
kann (§ 40 Absatz 5 des Berufsbildungsgesetzes).

§ 3 
Ausgeschlossene Personen und Besorgnis 

der Befangenheit

(1) Bei der Zulassung und Prüfung darf nicht mitwirken, 
wer Angehöriger oder Angehörige eines Prüfungsbewer-
bers oder einer Prüfungsbewerberin ist. Angehörige im 
Sinne des Satzes 1 sind:

1.  Verlobte,

2.  Ehegatten oder gesetzlich anerkannte Lebenspartner 
oder Lebenspartnerinnen,

3.  Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie,

4.  Geschwister,

5.  Kinder der Geschwister,

6.  Ehegatten oder gesetzlich anerkannte Lebenspartner 
oder Lebenspartnerinnen der Geschwister und Ge-
schwister der Ehegatten oder der gesetzlich aner-
kannten Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen,

7.  Geschwister der Eltern und

8.  Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes 
Pfl egeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie El-
tern und Kind miteinander verbunden sind (Pfl egeel-
tern und Pfl egekinder).

Angehörige sind die im Satz  2 aufgeführten Personen 
auch dann, wenn

1.  in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Bezie-
hung begründende Ehe oder gesetzlich anerkannte 
Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,

2.  in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft 
oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind erlo-
schen ist oder

3.  im Falle der Nummer  8 die häusliche Gemeinschaft 
nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie 
Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Ab-
satz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies 
der zuständigen Stelle mitzuteilen, während der Prüfung 
dem Prüfungsausschuss. Die Entscheidung über den 
Ausschluss von der Mitwirkung trifft die zuständige 
Stelle, während der Prüfung der Prüfungsausschuss ohne 
Mitwirkung des oder der Betroffenen.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen ge-
gen eine unparteiische Ausübung des Prüfungsamtes zu 
rechtfertigen, oder wird von einem Prüfungsteilnehmer 
oder einer Prüfungsteilnehmerin das Vorliegen eines sol-
chen Grundes behauptet, so hat der oder die Betroffene 
dies der zuständigen Stelle mitzuteilen, während der 
Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz  2 Satz  2 gilt 
entsprechend.

(4) Ausbilder und Ausbilderinnen sowie Praxisanleiter 
und Praxisanleiterinnen, die unmittelbar an der Ausbil-
dung der Prüfl inge beteiligt sind, sollen, soweit nicht be-
sondere Umstände eine Mitwirkung zulassen oder erfor-
dern, nicht mitwirken.

(5) Wenn infolge von Ausschluss oder Besorgnis der Be-
fangenheit eine ordnungsgemäße Besetzung des Prü-
fungsausschusses nicht möglich ist, kann die zuständige 
Stelle die Durchführung der Prüfung einem anderen 
Prüfungsausschuss übertragen.

§ 4 

Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den 
Vorsitz führt und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz 
stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stell-
vertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe angehören (§ 41 Absatz 1 des Berufsbildungsge-
setzes).

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
zwei Drittel der Mitglieder mitwirken. Er beschließt 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mit-
glieds den Ausschlag (§  41 Absatz  2 des Berufs-
bildungsgesetzes).

§ 5 

Geschäftsführung

(1) Die zuständige Stelle für den Ausbildungsberuf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“ regelt im Einverneh-
men mit dem Prüfungsausschuss dessen Geschäftsfüh-
rung, insbesondere Einladungen, Protokollführung und 
Durchführung der Beschlüsse.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind alle 
ordentlichen Mitglieder rechtzeitig einzuladen. Kann ein 
Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so ist dies 
unverzüglich der zuständigen Stelle mitzuteilen. Für ein 
verhindertes Mitglied ist dessen Stellvertreter oder Stell-
vertreterin einzuladen.

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von dem Protokollführer 
oder der Protokollführerin und vom vorsitzenden Mit-
glied schriftlich oder elektronisch zu unterzeichnen. § 21 
Absatz 4 bleibt unberührt.
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§ 6 
Verschwiegenheit

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über 
alle Prüfungsvorgänge gegenüber Dritten Verschwiegen-
heit zu wahren. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung 
der zuständigen Stelle und des Prüfungsausschusses.

(2) Der Berufsbildungsausschuss ist über Zahl und Er-
gebnisse von durchgeführten Prüfungen sowie der hier-
bei gewonnenen Erfahrungen zu unterrichten (§ 79 Ab-
satz 3 Nummer 2 des Berufsbildungsgesetzes).

Teil 2
Vorbereitung der Prüfung

§ 7 
Prüfungstermine

(1) Die zuständige Stelle setzt im Einvernehmen mit 
dem Prüfungsausschuss die Prüfungstermine für die 
Zwischen- und Abschlussprüfungen fest. Diese Termine 
sollen mit dem Ablauf der Berufsausbildung und des 
Schuljahres abgestimmt sein. Bei mehreren Prüfungs-
ausschüssen obliegt diese Aufgabe dem Koordinierungs-
ausschuss (vergleiche § 1 Absatz 3).

(2) Die zuständige Stelle veröffentlicht die Prüfungster-
mine einschließlich der Anmeldefristen nach Maßgabe 
der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten (zum 
Beispiel über das Internet) mindestens drei Monate im 
Voraus.

§ 8
Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung

(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 43 Absatz 1 
des Berufsbildungsgesetzes),

1.  wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen 
Ausbildungszeit nicht später als zwei Monate nach 
dem Prüfungstermin endet,

2.  wer an der vorgeschriebenen Zwischenprüfung teilge-
nommen sowie einen vom Ausbilder und Auszubil-
denden abgezeichneten Ausbildungsnachweis nach 
§  13 Satz  2 Nummer  7 des Berufsbildungsgesetzes 
vorgelegt hat und

3.  wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeich-
nis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen 
oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den we-
der die Auszubildenden noch deren gesetzliche Vertre-
ter oder Vertreterinnen zu vertreten haben.

(2) Behinderte Menschen sind zur Abschlussprüfung 
auch zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 
1 Nummer 2 und 3 nicht vorliegen (§ 65 Absatz 2 Satz 2 
des Berufsbildungsgesetzes).

(3) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, wer in 
einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Be-
rufsbildungseinrichtung ausgebildet worden ist, wenn 
dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in dem aner-
kannten Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Straßen-
wärterin“ entspricht (§ 43 Absatz 2 des Berufsbildungs-
gesetzes).

§ 9 
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

(1) Auszubildende können nach Anhörung der Ausbil-
denden und der berufsbildenden Schule vor Ablauf ihrer 
Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen wer-
den, wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen. In der Re-
gel sollen die betriebliche Beurteilung, die Noten der 
fachbezogenen Fächer oder Bereiche des Berufsschul-
zeugnisses sowie das Ergebnis der Zwischenprüfung die 
Note „gut“ nicht unterschreiten (§ 45 Absatz 1 des Be-
rufsbildungsgesetzes).

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nach-
weist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, 
die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, im Beruf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“ tätig gewesen ist. Vom 
Nachweis der Mindestzeit nach Satz  1 kann ganz oder 
teilweise abgesehen werden, wenn durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft gemacht 

wird, dass der Bewerber oder die Bewerberin die berufl i-
che Handlungsfähigkeit erworben hat, die die Zulassung 
zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungsab-
schlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind 
dabei zu berücksichtigen (§  45 Absatz  2 des Berufs-
bildungsgesetzes).

(3) Soldaten oder Soldatinnen auf Zeit und ehemalige 
Soldaten oder Soldatinnen sind nach Absatz 2 Satz 2 zur 
Abschlussprüfung zuzulassen, wenn das Bundesministe-
rium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle 
bescheinigt, dass der Bewerber oder die Bewerberin be-
rufl iche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erwor-
ben hat, welche die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen 
(§ 45 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes).

§ 10 
Anmeldung zur Prüfung

(1) Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt bei der zuständi-
gen Stelle.

(2) Die Anmeldung zur Prüfung hat schriftlich oder 
elektronisch nach den von der zuständigen Stelle be-
stimmten Anmeldefristen und Anmeldeformularen durch 
die Ausbildenden mit Zustimmung der Auszubildenden 
zu erfolgen.

(3) In besonderen Fällen kann der Prüfungsbewerber 
oder die Prüfungsbewerberin selbst den Antrag auf Zu-
lassung zur Prüfung stellen. Dies gilt insbesondere in 
Fällen gemäß §  9 Absatz  2 und 3 sowie bei Wiederho-
lungsprüfungen, falls ein Ausbildungsverhältnis nicht 
mehr besteht.

(4) Bei der Anmeldung sind der zuständigen Stelle fol-
gende Unterlagen vorzulegen:

1.  in den Fällen des § 8 Absatz 1:

 a)  Bescheinigung über die Teilnahme an der vorge-
schriebenen Zwischenprüfung,

 b)  vom Ausbilder und Auszubildenden abgezeichnete, 
handschriftliche Ausbildungsnachweise,

 c)  das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten berufsbil-
denden Schule und

 d)  gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweise.

2.  in den Fällen des § 8 Absatz 2:

 a)  Nachweis über Art und Grad der Behinderung be-
ziehungsweise 

 b)  Stellungnahme der Agentur für Arbeit oder Be-
scheid über erhaltene Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben

 c)  das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten berufsbil-
denden Schule und

 d)  gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweise.

3.  in den Fällen des § 8 Absatz 3:

 a)  Ausbildungsnachweise im Sinne des § 8 Absatz 3,

 b)  das letzte Zeugnis der besuchten berufsbildenden 
Schule oder Berufsbildungseinrichtung und

 c)  gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweise.

4.  in den Fällen des § 9 Absatz 1:

 a)  Bescheinigung über die Teilnahme an der vorge-
schriebenen Zwischenprüfung,

 b)  vom Ausbilder und Auszubildenden abgezeichnete, 
handschriftliche Ausbildungsnachweise,

 c)  positive und befürwortende Beurteilung des oder 
der Ausbildenden,

 d)  eine positive und befürwortende Beurteilung sowie 
das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten berufsbil-
denden Schule und

 e)  gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweise.

5.  in den Fällen des § 9 Absatz 2 und 3:
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 a)  Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte Darlegung über 
den Erwerb der berufl ichen Handlungsfähigkeit im 
Sinne des § 9 Absatz 2 oder Bescheinigung des Bun-
desministeriums der Verteidigung oder der von ihm 
bestimmten Stelle im Sinne des § 9 Absatz 3,

 b)  das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten Schule 
und

 c)  gegebenenfalls weitere Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweise.

§ 11 
Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entschei-
det die zuständige Stelle. Hält sie die Zulassungsvoraus-
setzungen nicht für gegeben, so entscheidet der Prü-
fungsausschuss (§ 46 Absatz 1 des Berufsbildungsgeset-
zes). Bei mehreren Prüfungsausschüssen obliegt diese 
Aufgabe dem Koordinierungsausschuss (vergleiche §  1 
Absatz 3).

(2) Auszubildenden, die Elternzeit in Anspruch genom-
men haben, darf bei der Entscheidung über die Zulas-
sung hieraus kein Nachteil erwachsen (§ 46 Absatz 2 des 
Berufsbildungsgesetzes). 

(3) Die Entscheidung über die Zulassung ist den Prü-
fungsbewerbern und Prüfungsbewerberinnen rechtzeitig 
unter Angabe des Prüfungstages und des Prüfungsortes 
einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel 
mitzuteilen.

(4) Nicht zugelassene Prüfungsbewerber und Prüfungs-
bewerberinnen werden unverzüglich über die Entschei-
dung mit Angabe der Ablehnungsgründe schriftlich oder 
elektronisch unterrichtet.

(5) Die Zulassung zur Abschlussprüfung kann von der 
zuständigen Stelle im Einvernehmen mit dem Prüfungs-
ausschuss bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
widerrufen werden, wenn sie aufgrund von gefälschten 
Unterlagen oder falschen Angaben ausgesprochen 
wurde.

Teil 3
Durchführung der Prüfung

§ 12 
Prüfungsgegenstand

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der 
Prüfl ing die berufl iche Handlungsfähigkeit erworben hat. 
In ihr soll der Prüfl ing nachweisen, dass er die erforder-
lichen berufl ichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendi-
gen berufl ichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und 
mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden, für 
die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist 
(§ 38 des Berufsbildungsgesetzes).

(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch. Die Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Straßenwärter/zur Stra-
ßenwärterin ist zugrunde zu legen.

§ 13 
Gliederung der Prüfung

(1) Nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Straßenwärter/zur Straßenwärterin gliedert sich die 
Prüfung in zwei getrennte Prüfungsteile und zwar:

1.  in einen theoretischen Teil (Kenntnisprüfung) und

2.  in einen praktischen Teil (Fertigkeitsprüfung).

(2) Die Kenntnisprüfung ist schriftlich durchzuführen. 
Der schriftliche Teil der Prüfung ist in den einzelnen 
Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu er-
gänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den 
Ausschlag geben kann. Die schriftliche Prüfung hat ge-
genüber der mündlichen Prüfung das doppelte Gewicht.

(3) Die mündliche Prüfung wird durchgeführt, wenn 
hierdurch in einem oder mehreren Prüfungsbereichen die 
Punktzahl so verbessert werden kann, dass die Kenntnis-
prüfung insgesamt bestanden ist. Näheres regelt § 9 der 
Verordnung über die Berufsausbildung zum Straßenwär-
ter/zur Straßenwärterin.

(4) Die Entscheidung über die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung trifft die zuständige Stelle im Einverneh-
men mit dem Prüfungsausschuss.

§ 14 
Prüfungsaufgaben

(1) Der Prüfungsausschuss erstellt und beschließt auf 
der Grundlage der Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin die Prü-
fungsaufgaben.

(2) Der Prüfungsausschuss kann die Aufgabenerstellung 
einem Unterausschuss übertragen.

(3) Bei mehreren Prüfungsausschüssen obliegt die Auf-
gabenerstellung dem Koordinierungsausschuss (verglei-
che § 1 Absatz 3).

(4) Der Koordinierungsausschuss kann die Aufgabenerstel-
lung oder Teile davon einem Unterausschuss übertragen.

(5) Zweifelsfrei erkennbare Fehler in den Aufgabenstel-
lungen oder den Musterlösungen sind vom Prüfungsaus-
schuss beziehungsweise von den von ihm beauftragten 
Prüfern oder Prüferinnen unverzüglich zu beheben und 
zu dokumentieren. Gleiches gilt für Fehler, die bei lau-
fender Prüfung festgestellt werden.

§ 15 
Nichtöffentlichkeit

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter und 
Vertreterinnen der zuständigen Stelle können anwesend 
sein.

(2) Der Prüfungsausschuss kann Gäste zulassen. Diese 
Gäste müssen ein berechtigtes Interesse an der Prü-
fungsteilnahme nachweisen.

(3) Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen 
die zugelassenen Gäste nicht anwesend sein.

§ 16 
Leitung und Aufsicht

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des vorsitzenden 
Mitglieds durchgeführt. Die zuständige Stelle regelt im 
Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Auf-
sichtsführung.

(2) Die Aufsichtsführung muss sicherstellen, dass die 
Prüfl inge die Arbeiten selbstständig und nur mit den er-
laubten Arbeits- und Hilfsmitteln ausführen.

(3) Bei der Anfertigung von praktischen Aufgaben ist si-
cherzustellen, dass Prüfungsausschussmitglieder die 
Leistungen der einzelnen Prüfl inge nach einheitlichen 
Vorgaben bewerten können.

(4) Die Anfertigung von Prüfungsstücken sowie Prü-
fungsleistungen, bei denen der Arbeitsablauf zu bewer-
ten ist, sind von mindestens zwei, nicht der gleichen 
Gruppe (vergleiche § 2 Absatz 1) angehörenden Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses zu überwachen; diese 
werden vom Prüfungsausschuss bestimmt. Jeder Prüfer 
oder jede Prüferin berichtet dem Prüfungsausschuss von 
seinen beziehungsweise ihren Beobachtungen. Diese Be-
obachtungen sind schriftlich zu dokumentieren.

(5) Die mündliche Prüfung ist vom Prüfungsausschuss 
gemäß § 4 Absatz 2 abzunehmen.

(6) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift 
zu fertigen und von den Aufsichtsführenden oder den 
Prüfern und Prüferinnen zu unterzeichnen.

§ 17 
Ausweispfl icht und Belehrung

Die Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen 
haben sich auf Verlangen des vorsitzenden Mitglieds des 
Prüfungsausschusses oder der Aufsichtsführenden über 
ihre Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Prüfung 
über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, 
die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von 
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen sowie 
über Rücktritt und Nichtteilnahme zu belehren.
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§ 18 
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Unternimmt es ein Prüfl ing, das Prüfungsergebnis 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Ar-
beits- und Hilfsmittel zu beeinfl ussen oder leistet er Bei-
hilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch, 
liegt eine Täuschungshandlung im Sinne dieser Prü-
fungsordnung vor.

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüf-
ling eine Täuschungshandlung begeht oder einen ent-
sprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von 
den Aufsichtsführenden festzustellen und zu protokollie-
ren. Der Prüfl ing setzt die Prüfung vorbehaltlich der 
Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täu-
schung fort.

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der 
Täuschungshandlung betroffene Prüfungsleistung mit 
„ungenügend“ (0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, 
insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, 
kann der Prüfungsausschuss den Prüfl ing von dem Prü-
fungsteil oder von der gesamten Prüfung ausschließen. 
Der Ausschluss gilt als Nichtbestehen der Prüfung. Das 
Gleiche gilt bei Täuschungshandlungen, die nachträglich 
innerhalb eines Jahres festgestellt werden.

(4) Behindert ein Prüfl ing durch sein Verhalten die Prü-
fung so schwer, dass weder seine noch die Prüfung ande-
rer ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, ist er von 
der Teilnahme auszuschließen. Die Entscheidung hierü-
ber kann von den Aufsichtsführenden getroffen werden. 
Die endgültige Entscheidung über die Folgen für den 
Prüfl ing hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu tref-
fen. Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Arbeitsschutz- 
und Sicherheitsvorschriften.

(6) Vor der Entscheidung des Prüfungsausschusses ist 
der Prüfl ing zu hören.

§ 19 
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfungsbewerber oder die Prüfungsbewerberin 
kann nach erfolgter Anmeldung rechtzeitig vor Beginn 
der Prüfung durch schriftliche oder elektronische Erklä-
rung zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung als 
nicht abgelegt.

(2) Versäumt der Prüfl ing einen Prüfungstermin oder 
tritt er nach Beginn der Prüfung zurück, so werden be-
reits erbrachte selbstständige Prüfungsleistungen nur 
anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteil-
nahme oder den Rücktritt vorliegt. Selbstständige Prü-
fungsleistungen sind solche, die thematisch klar ab-
grenzbar und nicht auf eine andere Prüfungsleistung be-
zogen sind sowie eigenständig bewertet werden. Die 
Vorschriften des §  24 Absatz  2 (Wiederholungsprüfung) 
gelten entsprechend.

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder 
nimmt der Prüfungsbewerber beziehungsweise die Prü-
fungsbewerberin an der Prüfung nicht teil, ohne dass ein 
wichtiger Grund vorliegt, so gilt die Prüfung als nicht 
bestanden.

(4) Bei den zeitlich getrennten Teilen einer Abschluss-
prüfung (Kenntnisprüfung und Fertigkeitsprüfung) gel-
ten die Absätze 1 bis 3 für den jeweiligen Teil.

(5) Der wichtige Grund ist der zuständigen Stelle unver-
züglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krankheits-
fall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich. 
Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet 
der Prüfungsausschuss.

Teil 4
Bewertung, Feststellung und Beurkundung des 

 Prüfungsergebnisses

§ 20 
Bewertung

(1) Die Prüfungsleistungen gemäß der Gliederung der 
Prüfung nach § 13 sowie die Gesamtleistung sind – un-
beschadet der Gewichtung von einzelnen Prüfungsleis-

tungen auf Grund der Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin oder, so-
weit diese darüber keine Bestimmungen enthält, auf 
Grund der Entscheidung des Prüfungsausschusses – wie 
folgt zu bewerten:

1.  eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-
chende Leistung

  = 100 – 92 Punkte = Note 1 = sehr gut,

2.  eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung

  = unter 92 – 81 Punkte = Note 2 = gut,

3.  eine den Anforderungen im Allgemeinen entspre-
chende Leistung

  = unter 81 – 67 Punkte = Note 3 = befriedigend,

4.  eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderungen noch entspricht

  = unter 67 – 50 Punkte = Note 4 = ausreichend,

5.  eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent-
spricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grund-
kenntnisse noch vorhanden sind

  = unter 50 – 30 Punkte = Note 5 = mangelhaft,

6.  eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen

  = unter 30 – 0 Punkte = Note 6 = ungenügend.

(2) Prüfungsleistungen sind von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses getrennt und selbstständig zu be-
urteilen und zu bewerten. Beobachtungen gemäß §  16 
Absatz 3 können einbezogen werden.

(3) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind von der 
Lehrkraft der berufsbildenden Schule (§  2 Absatz  1 
Nummer  3) und von einem Mitglied des Prüfungsaus-
schusses zu bewerten. Nach der Begutachtung haben 
sich beide auf ein gemeinsames Ergebnis zu einigen. An-
schließend stehen die Prüfungsarbeiten allen Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses zur Einsichtnahme zur 
Verfügung. Jedes Mitglied ist berechtigt, eine von dem 
Urteil des Gutachtens abweichende Beurteilung mit Be-
gründung schriftlich zu vermerken. Bei abweichender 
Beurteilung bewertet der Prüfungsausschuss die Arbeit 
endgültig.

(4) Die beobachtenden Mitglieder der Fertigkeitsprü-
fung geben eine eigene Bewertung ab, einigen sich auf 
ein gemeinsames Ergebnis und teilen dieses anschlie-
ßend dem Prüfungsausschuss mit. Wird kein gemeinsa-
mes Ergebnis erzielt, obliegt die endgültige Entschei-
dung dem Prüfungsausschuss. Gleiches gilt auch für das 
Fachgespräch.

(5) Zur Bewertung von mündlichen Prüfungen geben die 
Prüfer und Prüferinnen eine Vorschlagsnote ab. Die ab-
schließende Bewertung obliegt dem Prüfungsausschuss.

(6) Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzel-
ner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen 
gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbesondere be-
rufsbildender Schulen, einholen. Im Rahmen der Begut-
achtung sind die wesentlichen Abläufe zu dokumentie-
ren und die für die Bewertung erheblichen Tatsachen 
festzuhalten (§ 39 Absatz 2 und 3 des Berufsbildungsge-
setzes). Die Beauftragung erfolgt durch die zuständige 
Stelle im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss. 
Personen, die nach § 3 von der Mitwirkung im Prüfungs-
ausschuss auszuschließen sind, dürfen nicht als Gutach-
ter tätig werden.

§ 21 
Feststellung des Prüfungsergebnisses

(1) Der Prüfungsausschuss stellt gemeinsam die Ergeb-
nisse der einzelnen Prüfungsleistungen sowie das Ge-
samtergebnis („bestanden“ oder „nicht bestanden“) der 
Prüfung fest. Dabei gewichtet er die einzelnen Prüfungs-
leistungen gemäß § 9 Absatz 6 der Verordnung über die 
Berufsausbildung zum Straßenwärter/zur Straßenwär-
terin. Im Kenntnisteil sind für die jeweiligen Prüfungs-
bereiche die Ergebnisse der schriftlichen und einer even-
tuellen mündlichen Prüfung nach der Gewichtung zu-
sammenzufassen.
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(2) Bei der Feststellung der einzelnen Prüfungsleistun-
gen und des Gesamtergebnisses der Prüfung ist der Prü-
fungsausschuss nicht an die Beurteilung und Bewertung 
der einzelnen Mitglieder des Prüfungsausschusses nach 
§ 20 Absatz 2 gebunden. Abweichende Beschlussfassun-
gen sind mit Begründung zu dokumentieren.
(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im prakti-
schen und schriftlichen Teil der Prüfung sowie innerhalb 
des schriftlichen Teils der Prüfung in mindestens zwei 
der Prüfungsbereiche mindestens ausreichende Leistun-
gen erbracht worden sind. Werden die Prüfungsleistun-
gen in einer der praktischen Aufgaben oder in einem der 
fachbezogenen Prüfungsbereiche mit „ungenügend“ be-
wertet, so ist die Prüfung nicht bestanden (vergleiche § 9 
Absatz 7 der Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Straßenwärter/zur Straßenwärterin).
(4) Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Fest-
stellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.
(5) Der Prüfungsausschuss teilt dem Prüfl ing am letzten 
Prüfungstag mit, ob er die Prüfung „bestanden” oder 
„nicht bestanden” hat. Hierüber ist dem Prüfl ing eine 
vom vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnende Bescheinigung auszuhändigen. Dabei 
ist als Termin des Bestehens oder des Nichtbestehens der 
Tag der letzten Prüfungsleistung einzusetzen.

§ 22 
Prüfungszeugnis

(1) Über die Prüfung erhält der Prüfl ing von der zustän-
digen Stelle ein Zeugnis. Ausbildenden werden auf deren 
Verlangen die Ergebnisse der Abschlussprüfung ihrer 
Auszubildenden übermittelt (§  37 Absatz  2 des Berufs-
bildungsgesetzes).
(2) Das Prüfungszeugnis enthält:
1.  die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 des Be-

rufsbildungsgesetzes”,
2.  die Personalien des Prüfl ings,
3.  den Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Straßenwär-

terin“,
4.  die Zeit der Ausbildung,
5.  das Gesamtergebnis der Prüfung und die Ergebnisse 

von einzelnen Prüfungsleistungen,
6.  das Datum des Bestehens der Prüfung und
7.  die Unterschriften des vorsitzenden Mitglieds des 

Prüfungsausschusses und des oder der Beauftragten 
der zuständigen Stelle mit Siegel. Mit Zustimmung 
des vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschusses 
kann dessen Unterschrift durch die Unterschrift eines 
anderen Mitgliedes des Prüfungsausschusses ersetzt 
werden.

§ 23 
Nicht bestandene Prüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der Prüfl ing 
sowie der oder die Ausbildende von der zuständigen 
Stelle einen schriftlichen Bescheid über das Ergebnis. 
Darin ist anzugeben, welche Prüfungsteile oder Prü-
fungsbereiche wiederholt werden können.
(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungs-
prüfung gemäß § 24 ist hinzuweisen.

Teil 5
Wiederholungsprüfung 

§ 24 
Wiederholungsprüfung

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann zwei-
mal wiederholt werden (§ 37 Absatz 1 Satz 2 des Berufs-
bildungsgesetzes).
(2) Hat der Prüfl ing bei nicht bestandener Prüfung in 
der Kenntnisprüfung in einzelnen Prüfungsbereichen 
mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so sind 
diese Bereiche nicht zu wiederholen. Ist die Fertigkeits-
prüfung bestanden, wird diese bei einer Wiederholung 

der Prüfung anerkannt. Diese Regelung gilt nur, sofern 
die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung innerhalb von 
zwei Jahren, gerechnet ab dem letzten Tag der nicht be-
standenen Prüfung, erfolgt. 
(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prü-
fungstermin wiederholt werden.
(4) Die Vorschriften über die Vorbereitung der Prüfung 
(§§  7 bis 11), Durchführung der Prüfung (§§  12 bis 19) 
sowie Bewertung, Feststellung und Beurkundung des 
Prüfungsergebnisses (§§ 20 bis 23) gelten sinngemäß.
(5) Bei der Anmeldung zur Wiederholungsprüfung sind 
zusätzlich Ort und Datum der nicht bestandenen Prü-
fung anzugeben.
(6) Abweichend von § 21 Absatz 5 Satz 3 ist bei Prüfl in-
gen mit bereits bestandener Fertigkeitsprüfung als Ter-
min des Bestehens oder Nichtbestehens der Tag in die 
Prüfungsbescheinigung einzusetzen, an dem der Prü-
fungsausschuss frühestmöglich das Prüfungsergebnis 
feststellen kann.

Teil 6
Zwischenprüfung

§ 25 
Zweck und Zeitpunkt

Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwi-
schenprüfung durchzuführen (§  48 des Berufsbildungs-
gesetzes). Sie soll vor dem Ende des zweiten Ausbil-
dungsjahres stattfi nden. Die §§ 7 (Prüfungstermine) und 
10 (Anmeldung zur Prüfung) dieser Prüfungsordnung 
gelten entsprechend.

§ 26 
Inhalt und Umfang

(1) Der Prüfungsausschuss entscheidet auf der Grund-
lage des §  8 der Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin über Inhalt und 
Umfang der Zwischenprüfung.
(2) § 14 (Prüfungsaufgaben) dieser Prüfungsordnung gilt 
entsprechend.

§ 27 
Durchführung

(1) Die Zwischenprüfung ist nach §  8 der Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Straßenwärter/zur Stra-
ßenwärterin durchzuführen.
(2) Die §§ 15 (Nichtöffentlichkeit), 16 (Leitung und Auf-
sicht), 17 (Ausweispfl icht und Belehrung), 18 (Täu-
schungshandlungen und Ordnungsverstöße) und 19 
(Rücktritt, Nichtteilnahme) sowie § 20 (Bewertung) die-
ser Prüfungsordnung gelten entsprechend.

§ 28 
Niederschrift

Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Feststel-
lung des Ergebnisses ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu 
unterschreiben.

§ 29 
Prüfungsbescheinigung

Über die Teilnahme an der Zwischenprüfung und deren Er-
gebnis wird von der zuständigen Stelle eine Bescheinigung 
ausgestellt, die dem Prüfl ing, dem oder der Ausbildenden, 
der berufsbildenden Schule sowie bei minderjährigen Prüf-
lingen, den gesetzlichen Vertretern zuzuleiten ist.

Teil 7
Schlussbestimmungen

§ 30 
Berücksichtigung besonderer Belange

(1) Sofern Schwerbehinderte oder Schwerbehinderten 
gleichgestellte Personen an der Prüfung teilnehmen, sind 
deren besonderen Belange bei der Prüfung zu berück-
sichtigen. Die Art der Behinderung oder Beeinträchti-
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gung ist mit der Anmeldung zur Prüfung (§ 10) nachzu-
weisen.

(2) Über Art und Umfang des zu gewährenden Nach-
teilsausgleiches entscheidet der Prüfungsausschuss. Bei 
mehreren Prüfungsausschüssen obliegt diese Aufgabe 
dem Koordinierungsausschuss (vergleiche § 1 Absatz 3).

§ 31 
Rechtsbehelfsbelehrung

Maßnahmen und Entscheidungen des Prüfungsausschus-
ses sowie der zuständigen Stelle sind bei ihrer schriftli-
chen Bekanntgabe an den Prüfungsbewerber oder die 
Prüfungsbewerberin beziehungsweise an den Prüfl ing 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Diese 
richtet sich im Einzelnen nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung und den Ausführungsbestimmungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

§ 32 
Prüfungsunterlagen

(1) Auf schriftlichen oder elektronischen Antrag ist dem 
Prüfl ing innerhalb der Widerspruchsfrist von einem Mo-
nat Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu gewähren.

(2) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten und die Anmel-
dungen sind zwei Jahre, die Niederschriften gemäß § 21 
Absatz  4 und §  28 zehn Jahre aufzubewahren. Der Ab-
lauf der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen 
eines Rechtsmittels gehemmt.

(3) Eine Herausgabe von Prüfungsunterlagen und Prü-
fungsaufgaben zu Übungs- oder Anschauungszwecken 
bedarf der vorherigen Zustimmung des Prüfungsaus-
schusses. Bei mehreren Prüfungsausschüssen obliegt 
diese Aufgabe dem Koordinierungsausschuss.

§ 33 
Gebühren

(1) Die Zwischen- und Abschlussprüfungen sind gebüh-
renpfl ichtig.

(2) Für die Durchführung der Zwischen- und Abschluss-
prüfung werden jeweils Gebühren nach Maßgabe der 
von der zuständigen Stelle getroffenen Gebührenrege-
lung erhoben und vereinnahmt. Die zuständige Stelle 
gibt die Gebührenregelung nach den ihr zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten (zum Beispiel über das Inter-
net) durch Veröffentlichung bekannt.

(3) Für die Prüfung der Auszubildenden ist der oder die 
Ausbildende Schuldner. Andere Prüfl inge sind selbst Ge-
bührenschuldner. Die Gebühren sind nach Maßgabe der 
Gebührenregelung der zuständigen Stelle zu entrichten.

§ 34 
Geschäftsordnung des Berufsbildungsausschusses

Die Geschäftsordnung für den Berufsbildungsausschuss 
des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
als zuständiger Stelle für den Ausbildungsberuf „Stra-
ßenwärter/Straßenwärterin“ gilt für den Prüfungsaus-
schuss entsprechend. Sie ist auch auf den unter § 1 Ab-
satz  3 genannten Koordinierungsausschuss sowie even-
tuelle Unterausschüsse des Prüfungsausschusses und des 
Koordinierungsausschusses anzuwenden.

§ 35 
Koordinierender Prüfungsausschuss, Unterausschüsse

Die in dieser Prüfungsordnung getroffenen Regelungen 
gelten sinngemäß für den unter § 1 Absatz 3 genannten 
Koordinierungsausschuss sowie eventuelle Unteraus-
schüsse des Prüfungsausschusses und des Koordinie-
rungsausschusses.

§ 36 
Umschulung

Diese Prüfungsordnung gilt sinngemäß auch für Um-
schulungsverhältnisse im Ausbildungsberuf „Straßen-
wärter/Straßenwärterin“.

§ 37 
Genehmigung, Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung wurde am 2.2.2024 gemäß §  47 
Absatz 1 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes vom Minis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen genehmigt. Sie tritt am 1. Mai 2024 
in Kraft.

Gelsenkirchen, den 6.2.2024

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
als zuständige Stelle in Nordrhein-Westfalen 

für den Ausbildungsberuf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“

Dr. Sascha K a i s e r

– GV. NRW. 2024 S. 95

75

Verordnung über die Zuständigkeiten 
nach dem Bürgerenergiegesetz NRW 

(BürgEnG-ZustVO) 

Vom 15. Februar 2024

Auf Grund des § 5 Absatz 2 des Landesorganisationsge-
setzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der durch Ge-
setz vom 21. Dezember 1976 (GV. NRW. S.  438) neu ge-
fasst worden ist, in Verbindung mit § 12 Absatz 1 Satz 2 
des Bürgerenergiegesetzes NRW vom 19. Dezember 2023 
(GV. NRW. S. 1386) verordnet das Ministerium für Wirt-
schaft, Industrie, Klimaschutz und Energie:

§ 1

Die Bezirksregierung Arnsberg ist die zuständige Be-
hörde im Sinne des Bürgerenergiegesetzes NRW vom 19. 
Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1386). Sie ist für die Über-
wachung und Durchsetzung der Pfl ichten aus diesem Ge-
setz zuständig. Das Nähere regelt eine Verwaltungsvor-
schrift des für Energie zuständigen Ministeriums.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 15. Februa r 2024

Die Ministerin für 
Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

Mona  N e u b a u r

– GV. NRW. 2024 S. 101

77

Zwölfte Satzung 
zur Änderung der Satzung des Wupperverbandes

Vom 7. Dezember 2023

Auf Grund des §  10 Absatz  1 in Verbindung mit den 
§§ 11 und 14 Absatz 1 des Wupperverbandsgesetzes vom 
15. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993  S.  40), von denen 
§  11 zuletzt durch Artikel  11 des Gesetzes vom 8. Juli 
2016 (GV. NRW. S. 559) geändert worden ist, hat die Ver-
bandsversammlung am 7. Dezember 2023 folgende Ände-
rung der Satzung des Wupperverbandes vom 9. August 
1994 (GV. NRW. S. 692), die zuletzt durch Satzung vom 8. 
Dezember 2022 (GV. NRW. 2023 S. 117) geändert worden 
ist, beschlossen:
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1.  In §  8 Absatz  4 Satz  3 werden die Wörter „in volle 
Deutsche Mark“ durch die Wörter „in volle Euro“ er-
setzt.  

2.  § 18 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „(2) Bekanntmachungen für die Mitglieder erfolgen 
durch unmittelbare schriftliche oder elektronische 
Unterrichtung. Dies gilt grundsätzlich auch für um-
fangreiche Mitteilungen. In Ausnahmefällen können 
Bekanntmachungen umfangreicher Mitteilungen gem. 
§ 33 Absatz 1 Satz 2 bis 4 WupperVG in der Weise vor-
genommen werden, dass die Auslegung am Sitz der 
Verbandsverwaltung erfolgt.“ 

3.  § 18 Absatz 3   wird wie folgt gefasst: 

  „(3) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen auf der 
Internetseite des Wupperverbandes unter der Inter-
netadresse www.wupperverband.de. In den Amtsblät-
tern der Regierungsbezirke Arnsberg, Düsseldorf und 
Köln wird auf die jeweilige Bekanntmachung hinge-
wiesen. Jedermann kann eine Kopie der öffentlichen 
Bekanntmachung beim Vorstand anfordern. Öffentli-
che Ausschreibungen werden nach den dafür gelten-
den Vorschriften bekannt gemacht. §  11 Absatz  4 
WupperVG bleibt unberührt.“

  Diese Satzungsänderung tritt am Tag nach der Be-
kanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

  Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften des Wupperver-
bandsgesetzes gegen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 

 a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

 c)  der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsver-
sammlung vorher beanstandet oder

 d)  der Form-oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Verband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

  Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 15. Januar 2024 -Az.: IV-1 61.01.04.03 
WupperV- gemäß § 11 Absatz 2 des Wupperverbands-
gesetzes genehmigte Satzungsänderung sowie der 
Hinweis gemäß § 11 Absatz 5 des Wupperverbandsge-
setzes werden hiermit gemäß § 11 Absatz 4 des Wup-
perverbandsgesetzes bekanntgemacht.

Wuppertal, den 23. Januar 2024

Der Vorstand

N o p p e n 

– GV. NRW. 2024 S. 101

788

Zweite Verordnung zur Änderung der 
Kontrollstellen-Zulassungsverordnung NRW

Vom 21. Dezember 2023

Auf Grund des Artikels 39 und des Artikels 58 Absatz 2 
der Verordnung (EU) Nr.  1151/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über 
Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebens-
mittel (ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1), von denen Arti-
kel  39 durch die Verordnung (EU) Nr.  2017/625 (ABl. L 
95 vom 7.4.2017, S.  1, L 137 vom 24.5.2017, S.  40, L 48 
vom 21.2.2018, S.  44, L 322 vom 18.12.2018, S.  85) neu 
gefasst worden ist, in Verbindung mit §  139 Absatz  2 
Satz  3 des Markengesetzes vom 25. Oktober 1994 
(BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), der durch 

Artikel  4 Nummer  25 Buchstabe a des Gesetzes vom 4. 
April 2016 (BGBl. I S. 558) geändert worden ist, mit § 5 
Satz  2 des Lebensmittelspezialitätengesetzes vom 
29.  Oktober 1993 (BGBl.  I S.  1814) sowie §  7 Absatz  2 
der Zuständigkeitsverordnung Agrar vom 5. Februar 
2019 (GV. NRW. S.  116), der durch Artikel  1 Nummer 4 
Buchstabe b der Verordnung vom 3. November 2022 (GV. 
NRW. S. 963) geändert worden ist, verordnet das Landes-
amt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz:

Artikel 1

In §  4 Absatz  3 der Kontrollstellen-Zulassungsverord-
nung NRW vom 23. Mai 2014 (GV. NRW. S.  333), die 
durch Verordnung vom 4. September 2014 (GV. NRW. 
S.  525) geändert worden ist, wird die Angabe „2024“ 
durch die Angabe „2026“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 21. Dezember 2023

Die Präsidentin
des Landesamtes für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

In Vertretung

Dr. Barbara K ö l l n e r

– GV. NRW. 2024 S. 102

Bekanntmachung zum Regionalplan Ruhr 
(RP Ruhr) für das Verbandsgebiet des 

 Regionalverbands Ruhr (RVR)

Vom 16. Februar 2024

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr 
hat in ihrer (Sonder-) Sitzung am 10. November 2023 
den Beschluss zum Regionalplan Ruhr (RP Ruhr) für das 
Verbandsgebiet des Regionalverbands Ruhr (RVR), fest-
gestellt. 

Diese Neuaufstellung hat mir der Regionalverband Ruhr 
mit Bericht vom 15. November 2023 – Aktenzeichen: 15/
RP Ruhr – gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungsge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 
S. 430), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. 
Juli 2021 (GV. NRW. S.  904) geändert worden ist, ange-
zeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß § 10 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes (ROG) 
vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt 
durch das Gesetz zur Änderung des Raumordnungsge-
setzes und anderer Vorschriften (ROGÄndG) vom 22. 
März 2023 geändert worden ist, wird die Neuaufstellung 
des RP Ruhr mit den dort genannten Unterlagen auf der 
Internetseite des Regionalverbandes Ruhrveröffentlicht. 
Zusätzlich wird eine Einsichtnahme beim Regionalver-
band Ruhr, Bibliothek, Kronprinzenstraße 6 in 45128 Es-
sen, gewährt (Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 
9:00 Uhr bis 16:00 Uhr, freitags 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr).

Die Neuaufstellung des RP Ruhr wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 ROG mit der Bekanntmachung wirksam. Damit 
sind die Ziele gemäß §§ 4 und 5 des ROG zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass gemäß §  11 Absatz  5 Satz  1 
ROG eine nach § 11 Abs.1 Nr. 1 und 2 ROG beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, nach § 11 Abs. 3 ROG beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs, sowie eine nach §  11 Abs.  4 
ROG beachtliche Verletzung der Vorschriften über die 
Umweltprüfung unbeachtlich werden, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Neuauf-
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stellung des Regionalplans gegenüber dem Regionalver-
band Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 

Gegen die Neuaufstellung des RP Ruhr für das Ver-
bandsgebiet des Regionalverbands Ruhr kann Klage vor 
dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-
Westfalen erhoben werden. Die Klage ist innerhalb eines 
Jahres nach Bekanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 16. Februar 2024

Die Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z  –  v o n  K i n t z e l

– GV. NRW. 2024 S. 102
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